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GEBUHRENPFLICHTIGE  PATENTANSPRÜCHE 

Die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  enthielt  bei  ihrer  Einreichung  mehr  als  zehn  Patentansprüche. 

□  

□  

Nur  ein  Teil  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vor- 
legende  europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  sowie  für  jene  Patentansprüche 
erstellt,  für  die  Anspruchsgebühren  entrichtet  wurden,  nämlich  Patentansprüche: 

Keine  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  Patentansprüche  erstellt. 

MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 

Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den 
Anforderungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung  und  enthält  mehrere  Erfindungen  oder 
Gruppen  von  Erfindungen,  nämlich: 

Siehe  Ergänzungsblatt  B 

□  

Alle  weiteren  Recherchengebühren  wurden  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

Nur  ein  Teil  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vor- 
liegende  europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf 
Erfindungen  beziehen,  für  die  Recherchengebühren  entrichtet  worden  sind,  nämlich  Patentansprüche: 

□  Keine  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  die  zuerst  in  den 
Patentansprüchen  erwähnte  Erfindung  beziehen,  nämlich  Patentansprüche: 
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J )  Europäisches  MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  Nummer  der  Anmeldung 
Patentamt  DER  ERFINDUNG  EP  97  11  9024 

ERGÄNZUNGSBLATT  B 

Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den 
Anforderungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung  und  enthält  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von 
Erfindungen,  nämlich: 

1.  Anspruch  :  1  8  9  10 

Schnei  deinrichtung  mit  Harts toff   Überzug  aus  metal l  

2.  Ansprüche:  2-7  8  9  10 

Schneidmesser  mit  Harts toff   Überzug  aus  metall  f r e i e n  
Kohl  enstof  f  schi  chten 
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